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Veräußerung der Komplementärbeteiligung an einer deutschen 
Personengesellschaft 

Veräußert der in Österreich ansässige Gesellschafter einer deutschen GmbH & CoKG seine 

Beteiligung sowohl an der KG als auch an der Komplementär-GmbH und wird der Anteil an 

der Komplementär-GmbH auf deutscher Seite dem notwendigen Betriebsvermögen der 

deutschen KG zugerechnet und folglich der Veräußerungsgewinn der deutschen Besteuerung 

unterzogen, ist aus den nachstehenden Gründen auf österreichischer Seite korrespondierend 

hierzu Steuerfreiheit zu gewähren. 

Das Abkommen enthält weder ausdrückliche noch aus dem Abkommenszusammenhang 

heraus ableitbare Anhaltspunkte, ob die Beteiligung an der Komplementär-GmbH dem 

Privatvermögen des Gesellschafters (so die auf VwGH 1.11.1982, 82/14/0084, ÖStZB 1983, 

300, gestützte österreichische Rechtsauffassung) oder dem Betriebsvermögen der 

Personengesellschaft (so die deutsche innerstaatliche Rechtslage) zuzuordnen ist. Artikel 3 

Abs. 2 DBA berechtigt daher Deutschland, zur Lösung dieser Frage auf sein innerstaatliches 

Recht zurückzugreifen. Da sonach die deutsche Besteuerung auf der Grundlage von Art. 3 

Abs. 2 in Übereinstimmung mit dem Abkommen erfolgt, verpflichtet Artikel 23 Abs. 2 lit. a 

des Abkommens Österreich zu einer korrespondierenden Steuerfreistellung. 
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